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Bauprojekte

Bauherrschaft:  Dr. Christian R. Schmidt, Im Horn 1
8700 Küsnacht

Objekt/Beschrieb: Errichtung eines Balkons im 3. Stock, Süd-
ost, am Gebäude Vers.-Nr. 356, auf dem
Grundstück Kat.-Nr. 8786. Im kommunalen In-
ventar der schützenswerten Bauten einge-
tragen.

Zone:  Freihaltezone
Strasse/Nr.:  Im Horn 1, 8700 Küsnacht

Das Baugesuch liegt während 20 Tagen, vom Datum der Aus-
schreibung an, beim Bausekretariat der Gemeindeverwaltung
Küsnacht auf.

Begehren um Zustellung baurechtlicher Entscheide können in-
nert der gleichen Frist schriftlich bei der örtlichen Baubehörde
gestellt werden. E-Mail-Zuschriften erfüllen die Anforderungen
an die Schriftlichkeit in der Regel nicht. Wer das Begehren nicht
innert dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Re-
kursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides (§§ 314–316 PBG).

24. September 2015
Die Baukommission

Amtliche Informationen

Voranschlag und Steuerfuss 2016 der
Politischen Gemeinde Küsnacht

Der Voranschlag sieht einen Aufwandüberschuss von 4.7 Millio-
nen Franken zulasten des Eigenkapitals vor. Die laufende Rech-
nung soll durch ein bis spätestens 2018 umgesetztes Sparpa-
ket um jährlich 3 Millionen Franken entlastet werden. Zusätz-
lich ist ab 2018 eine Steuerfusserhöhung der Politischen Ge-
meinde um 2% vorgesehen. Für 2016 bleibt der Steuerfuss der
politischen Gemeinde unverändert.
Der Gesamtsteuerfuss wurde 2013 durch eine Steuerfussre-
duktion der Schulgemeinde von 77% auf 75% gesenkt. Der da-
malige Entscheid basierte auf dem Finanzplan 2012–2016. Die-
ser zeigte noch eine wesentlich positivere Entwicklung mit ei-
nem massvolleren Abbau des Nettovermögens auf. Den Netto-
investitionen im Verwaltungsvermögen für die Jahre 2010–2014
von 138 Millionen Franken (Politische Gemeinde und Schulge-
meinde) steht eine Selbstfinanzierung (Cashflow HRM1) von 48
Millionen Franken gegenüber. Dies entspricht einem Selbstfi-
nanzierungsgrad von lediglich 35%, wodurch das Nettovermö-
gen in dieser Periode um 90 Millionen Franken (davon 83 Mio.
Franken im Steuerhaushalt) reduziert wurde.
Die Situation zeigt sich deshalb heute deutlich schlechter.
Statt einer sanften Landung geht der Substanzabbau trotz den
in der Planung berücksichtigten Steuerfusserhöhungen der
Schulgemeinde (+2% ab 2016) und der Politischen Gemeinde
(+2% ab 2018) weiter: 2015 bis 2019 werden im Steuerhaushalt
(ohne gebührenfinanzierte Bereiche Abfall- und Abwasserbe-
seitigung) Cashflows von 64 Millionen Franken erzielt; die ge-
planten Investitionsausgaben von 117 Millionen Franken kön-
nen damit erneut nur mit einem weiteren Abbau des Nettover-
mögens finanziert werden. Dieses beträgt Ende 2019 gemäss
Planung lediglich noch 6 Millionen Franken (Steuerhaushalt 30
Mio. Franken). Das von Gemeinderat und Schulpflege gemein-
sam angestrebte Mindestnettovermögen von 80 Millionen Fran-
ken für den konsolidierten Steuerhaushalt wird somit auch mit
der geplanten Steuererhöhung wesentlich verfehlt. Zum Ver-
gleich: Ende 2009 betrug das Nettovermögen noch 172 Millio-
nen Franken (Steuerhaushalt 167 Mio. Franken).
Die Investitionsplanung umfasst nebst dem laufenden Werter-
halt der bestehenden Infrastruktur gewichtige Projekte der Po-
litischen Gemeinde (Neugestaltung des Zentrums und Um-
bau/Werterhalt KEK) und der Schulgemeinde (Neubau Schul-
haus Goldbach und Betreuungshaus Schule Dorf). Diese Projek-
te sind teilweise bereits in Planung oder in Ausführung. Sofern
sie bewilligt sind, können sie nicht beliebig aufgeschoben wer-
den.
Negativ auf die Cashflows wirkt sich das über den Erwartungen
liegende Ausgabenwachstum der vergangenen Jahre vor allem
bei gesetzlich gebundenen Ausgaben aus. Bei der Politischen

Gemeinde belasten die direkten Kosten für die Pflegefinanzie-
rung die Rechnung deutlich stärker, als in der damaligen Pla-
nung vom Kanton angenommen wurde. Diese nicht beeinfluss-
baren Kosten sind von rund 3.8 Millionen Franken im Einfüh-
rungsjahr 2011 auf 5.7 Millionen Franken (Voranschlag 2016)
angestiegen. Im selben Zeitraum sind die Nettoaufwendungen
für die Sozialversicherungen (Ergänzungsleistungen, Beihilfen,
Gemeindezuschüsse und Krankenversicherung) von 3.3 Millio-
nen Franken auf 4.3 Millionen Franken angestiegen. Die Auf-
wendungen für diese beiden Positionen beanspruchen allein 2
Steuerprozente mehr (jetzt 7 vorher 5).
Die Grundstückgewinnsteuereinnahmen generierten in den ver-
gangenen Jahren überdurchschnittlich hohe Erträge. Die Küs-
nachter Finanzvorsteherin Ursula Gross Leemann mahnt des-
halb zur Vorsicht: «Diese guten Zeiten sind vorbei und wir müs-
sen diese Erträge mit niedrigeren Beträgen budgetieren und
planen. Da diese Einnahmen für die Berechnung der Finanzaus-
gleichsabgabe nicht berücksichtigt werden und somit vollum-
fänglich bei der Gemeinde verbleiben, hat ein Rückgang der
Grundstückgewinnsteuern massivere Auswirkungen auf unse-
ren Finanzhaushalt als beispielsweise ein Rückgang bei den
ordentlichen Steuern.»
Der Gemeinderat will das Ziel langfristig solider Gemeindefinan-
zen nicht gefährden und den Substanzabbau stoppen. Deshalb
ist in der Finanzplanung beabsichtigt, den Steuerfuss der Poli-
tischen Gemeinde ab 2018 von derzeit 30% auf 32% zu erhö-
hen. Zusätzlich will der Gemeinderat das Ergebnis der laufen-
den Rechnung spätestens ab 2018 um jährlich netto 3 Millionen
Franken gegenüber dem Voranschlag 2015 durch ein Sparpaket
mit Aufwandreduktionen sowie Ertragssteigerungen (kosten-
deckendere Gebühren) verbessern. Mit der geplanten Steuer-
fusserhöhung und dem in Arbeit befindlichen Sparpaket wird
mit einer Trendwende durch einen leichten Anstieg des Netto-
vermögens im konsolidierten Steuerhaushalt ab 2019 gerech-
net. Ursula Gross Leemann dazu: «Auf lange Sicht müssen In-
vestitionsausgaben durch entsprechende Cashflows finanziert
werden. Ein weiterer Abbau des Nettovermögens entspricht
nicht der bisherigen nachhaltigen und erfolgreichen Küs-
nachter Finanzpolitik. Daher ist 2018 eine Steuerfusserhöhung
eingeplant.»
Der detaillierte Voranschlag 2016 ist ab Anfang November 2015
auf www.kuesnacht.ch/finanzverwaltung abrufbar.

Bestattungen

Kiefer, Werner Albert, von Küsnacht ZH und Luzern, wohnhaft
gewesen in 8700 Küsnacht ZH, Seniorenheim Tägerhalde, Täg-
ermoosstrasse 27, geboren am 28. Dezember 1916, gestorben
am 9. September 2015.

Scherer, Karl Fridolin, von Thalwil ZH, wohnhaft gewesen in
8700 Küsnacht ZH, Zürichstrasse 122, geboren am 31. Mai 1924,
gestorben am 10. September 2015.

Schule Küsnacht

Rücktritt aus der Schulpflege
Die Schulpflege nimmt die Gutheissung des vorzeitigen Rück-
tritts von Patrick Wigert und seine Entlassung als Mitglied der
Schulpflege Küsnacht durch den Bezirksrat Meilen mit Bedau-
ern zur Kenntnis. Patrick Wigert wird sein Amt bis zu den Neu-
wahlen Ende Februar 2016 ausüben. Eine ausführliche Informa-
tion ist im «Küsnachter» vom 10. September 2015 erfolgt.

Genehmigung Voranschlag 2016
Die Schulpflege genehmigt den Voranschlag 2016 und verab-
schiedet einen Steuerfuss von neu 47% zur Genehmigung
durch die Schulgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015.
Die Differenzbegründungen und den Finanzplan 2015–2019
nimmt die Schulpflege zustimmend zur Kenntnis.

Für das Jahr 2016 resultiert in der laufenden Rechnung der
Schulgemeinde bei einem Aufwand von Fr. 82’071’300.– und
einem Ertrag von Fr. 85’138’700.– ein Ertragsüberschuss von
Fr. 3’067’400.–, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
Bei Fr. 145’000’000.– einfachem Gemeindesteuerertrag (100%)
und einem Steuerfuss der Schulgemeinde von 47% werden die
ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres 2016 mit
Fr. 68’200’000.– veranschlagt. Die Steuerkraft- bzw. Ressour-
cenausgleichsbeiträge an den Finanzausgleich belaufen sich

auf Fr. 44’135’000.–. In der laufenden Rechnung sind ordentli-
che Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von insgesamt
Fr. 3’991’000.– enthalten. Die Investitionsrechnung weist im
Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von Fr. 12’160’000.–
aus. Beim Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgese-
hen.
Durch den im Voranschlag 2016 budgetierten Ertragsüber-
schuss von 3.1 Millionen Franken sowie das gemäss Hochrech-
nung erwartete bessere Rechnungsergebnis 2015 von –0.7 Mil-
lionen Franken (Voranschlag –4.4 Mio. Franken) wird sich das
Eigenkapital von 21.8 Millionen Franken per Ende 2014 auf rund
24.2 Millionen Franken per Ende 2016 erhöhen. Aus heutiger
Sicht wird mit einer Nettoschuld von rund 11.2 Millionen Fran-
ken bis Ende 2016 bzw. 19.3 Millionen Franken bis Ende 2019
gerechnet.

Für die ausführliche Berichterstattung verweisen wir auf den
«Kommentar zum Voranschlag» unter der Rubrik Vereine/Schu-
le/Kirche.

Stellenplan familienergänzende Betreuung
Um den administrativen Prozess in der Personaladministration
zu vereinfachen, wird der Pensenplan für die familienergänzen-
de Betreuung erstmals für das ganze Schuljahr abgenommen.
Im Schuljahr 2015/16 gibt es in allen Betreuungsbetrieben
(KICK) Anpassungen. Total beläuft sich die Zunahme auf 2.43
Vollzeitstellen, dies hauptsächlich aufgrund einer Zunahme der
Kinderzahlen über Mittag und in der Tagesbetreuung und der
verschiedenen Standorte infolge des begrenzten Raumange-
bots. Ziel ist es, möglichst gleichbleibende Beschäftigungsgra-
de der Mitarbeitenden zu erreichen.
Die Schulpflege bewilligt für die vier Betreuungsbetriebe KICK
inkl. Mittagstisch Limberg für das Schuljahr 2015/16 insgesamt
28 Vollzeitstellen rückwirkend per 17. August 2015 und geneh-
migt für die Personalmehrkosten einen jährlich wiederkehren-
den Kredit von Fr. 81’250.–.

Schulpsychologischer Beratungsdienst Bezirk Meilen.
Genehmigung Voranschlag 2016
Der Schulpsychologische Beratungsdienst Bezirk Meilen (SPBD)
ist ein Zweckverband mit elf Gemeinden als Verbandsmitglieder.
Die Laufende Rechnung weist einen Aufwand von Fr.
2’009’300.– auf, dem ein Ertrag von Fr. 8’600.– gegenübersteht.
Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 2’000’700.–,
welcher gemäss Statuten durch die Verbandsgemeinden getra-
gen wird.
Im Rahmen des jährlichen Leistungsvereinbarungsgesprächs
hat die Schulpflege für das Jahr 2016 unverändert 1’291 Plan-
stunden eingekauft, welche zu einem Ansatz von Fr. 172.– mit
total Fr. 222’052.– (gerundet) im Voranschlag 2016 berücksich-
tigt sind.
Die Schulpflege genehmigt den Voranschlag 2016 des Schul-
psychologischen Beratungsdienstes Meilen. Die Versorgungs-
dichte Küsnacht liegt mit 1’416 Schülerinnen und Schülern pro
100 Stellenprozente leicht unter der Empfehlung des Kantons
von 1’200 Schülerinnen und Schüler pro 100 Stellenprozente.

Tempus am See, Berufsvorbereitung.
Neuerlass eines Beitragsreglements
Gemäss den neuen kantonalen Rechtsgrundlagen zu den Be-
rufsvorbereitungsjahren ist zwischen den zuweisenden Ge-
meinden und den Schulen, die Berufsvorbereitungsjahre anbie-
ten, keine vertragliche Regelung mehr nötig. Nach Rücksprache
mit den zuweisenden Gemeinden wird künftig auf eine schriftli-
che Vereinbarung verzichtet, zur Schliessung der Lücke im Be-
reich der Angebotsfinanzierung jedoch ein neues Beitragsreg-
lement erlassen.
Die Schulpflege genehmigt das Reglement mit Gültigkeit ab
1. August 2015.

24. September 2015

Die Schulpflege

Amtliche Publikationen

Öffnungszeiten Bibliothek Küsnacht:

Montag:  17.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  17.00 bis 20.00 Uhr
Freitag:  9.00 bis 12.00 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Samstag:  10.00 bis 13.00 Uhr

Höchhus, Seestr. 123, 8700 Küsnacht

In den Schulferien ist die Bibliothek jeweils am Montag und
Freitag geöffnet.




